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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

A. Z.: R-1186/R 

Betreff: 

Wien I., Löwelstraße 12 
Postfach 124 W14 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 

Aktenzeichen anzugeben. 

Zum Schreiben vom ........................ . .  

A.Z.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

.An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das GebUhrenanspruchs­
gesetz 1975 und das Bundes­
gesetz �ber den allgemein be­
eideten gerichtlichen Sachver­
stündigen und Dolmetscher ge­
ändert werden. 

. 20.11 .1986 
WIen, am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs übermittelt in der .Anlage 25 Exemplare ihrer Stel­

lungnahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

Für den Generalsekretär: 

l 
25 Beilagen 

I 
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Wien, arn 
20.11.1986 

PRÄSIDENTENKONFERENZ 

DER LAN DWI RTSCHAFTSKAM M E RN 

ÖSTERREICHS 
Wien r., Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 630741. 63 77 31, Fernschreiber 13/5451 

G.Z.: R-1086 .. /R 
z.Schr. v.: 3.10.1986 
GZ.: 11.802 .. /62- I 6/"86 

An das 
Bundesministerium far Justiz 

t1u :.eIJms t l- al�e 7 
P.)stf ach 63 
1016 kHen 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Gebahrenanspruchs­
gesetz 1975 und das Bundes­
gesetz aber den allgemein be­
eideten gerichtlichen Sachver­
ständigen und Dolmetscher ge­
än det-t t,.Jer den. 

Die Pl-äsidentenkonferenz der Land ...... Jit-t-:.chaftskammern östel- ­

reichs beehrt sich, dem B�ndesministerium far Justiz zu 

den im Betreff angefahrten Gesetzesentwarfen folgende Stel­

lungnahme bekanntzugeben: 

Zu Artikel I: 

Bezaglich der Mehrkosten, die durch die teilweise Verdoppe­

lung der Gebahren entstehen und die von den Sozialversiche­

rungsträgern und letztlich von den Steuerzahlern getragen 

werden massen, muß darauf hingewiesen werden, daß diese 

entgegen den Feststellungen in den Erläuterungen, wo von 

�iner gewissen Mehrbelastung die Rede ist, enorm sein wer­

den. Dies schon deshalb, da in Zukunft auch in der 2. 

Instanz Gutachten eingeholt werden massen. 
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Nenn es etwa in den Erläuterungen zu Z.5 heißt, daß die 

Anhebung der Gebühr für einfache Gutachten nur eine schein­

bar wesentliche Erhöhung darstellt, da bisher schon die lit d) 

herangezogen wurde, scheint ein Trugschluß vorzuliegen. 

Denn wenn bisher bereits lit d) herangezogen wurde (beson­

ders zeitaufwendige Untersuchung), wird sicherlich auch 

nach dem neuen Entwurf die der alten lit d) entsprechend� 

lit c) (S 2.000,-!!) herangezogen werden. 

Die Erläuterungen zum Entwurf gehen weiters von der unrich­

tigen Annahme aus, daß qualifizierte medizinische Sachver­

ständige hauptsächlich in den LandeShauptstädten bzw. grös­

seren Städten vertreten sind. Im Zusammenhang mit dem 

Inkr.3fttt-eten de·:; A,.-beits- und ::::ozi alge,.-i,::hts'3e-=:.etzes. am 

1.1.1987 wird mit der damit verbundenen Dezentralisierung 

in Sozialrechtssachen nunmehr die Befürchtung zum Ausdruck 

gebracht, daß künftighin die erforderlichen medizinischen 

Sachverständigen nicht mehr in dem Ausmaße Gie bisher ver­

fügbar se in ", ... e·r den. Dem ist j edo eh en t '3egen zu haI ten , daf� 

auch am Si tze del- Landes·- oder K,.-ei sgel- i chte bzv .... auf:>ei-halb 

des Sitzes derselben medizinische Sachverständige mit der 

Erstellung von Gutachten betraut werden können, ohne daß 

auf die bisherigen Sachverständigen in den Landeshauptstäd­

ten zurückgegriffen werden muß. Damit ist unter anderem 

auch das Argument entkräftet, daß far die Anreise von qua­

lifizierten medizinischen Sachverständigen in Hinkunft 

ein wesentlich höherer Betrag für Zeitversäumnis vergütet 

v,lel- den so 11. 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern ver­

schließt sich keineswegs der Notwendigkeit der Anhebung 

der S.Efttze des Gebühren�nspruchsgesetzes 1975 nach best immten 

Zeiträumen, jedoch kann es nicht angehen, daß, wie im ge­

genständlichen Fall, durchwegs Erhöhungen um mehr als 100 X 

vorgenommen [,··Jet-den sollen, ohne d.3f;:, h1 ef ü"- ei ne ausrei chende 

Begründung vorgebracht wird. 

7/SN-285/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 5

www.parlament.gv.at



, 

- 3 -

So sollen beispiels ... "eise nach & 31 Z 3 die Kosten für das 

Reinschreiben von Befunden und Gutachten von gegenwärtig 

S 14,-- auf S 30,-- für jede Seite der Urschrift angehoben 

werden, was einer Steigerung von mehr als 100 % entspricht. 

Neu ist darüber hinaus, daß für jede Ablichtung gesondert 

S 10,- in Verrechnung gebracht werden kann. 

Ferner wird auf § 33 Abs 1 verwiesen, der die Entschädigung 

für Zeitversäumnis von gegenwärtig S 220,-- auf S 400, -­

für jede, wenn auch nur begonnene, Stunde anhebt. Eine 

Steigel"ung in diesem AIJsmaß erscheint ebenfalls nicht ver­

tretbar. 

Zu § 34 Abs 3 führen die Erläuterungen zur Rechtfertigung 

der Anhebung des Betrages von S 147,-- auf S 264, -- an, 

daß ersterer Betrag nicht einmal einer Facharbeiterstunde 

entspricht. Die angeführte Erhöhung wäre nur dann sinnvoll, 

wenn dementsprechende kalkulatoris.che Unterlagen vorlägen, 

aus denen sich eine Rechtfertigung für die beantragte Erhö­

hung ergibt. 

Hinsichtlich der in � aufgelisteten Gebühren für die 

Leistungen von medizinischen Sachverständigen ist eine 

Vergleichsmöglichkeit insoweit schwierig, als die bisherigen 

6 Positionen auf 3 reduziert werden. Auffällig ist jedoch, 

daß gegenwärtig für eine einfache Untersuchung ein Betrag 

von S 236,-- in Rechnung zu stellen ist, während der Entwurf 

eine Anhebung dieses Satzes auf S 1000,-- vorsieht. 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern hat 

bei derartigen legistischen Anliegen permanent darauf hin­

gewiesen, daß Steigerungen der Ansätze für Leistungsansprü­

che durchaus akzeptiert werden müssen, wenn sie sich im 

Verhältnis des gestiegenen Verbraucherpreisindex 1976 bzw 

im Rahmen der nacht/Je i sI i ehen KQ s t en s te i ger u n gen bewegen. 

Das Anliegen des gegenständlichen Entwurfes erscheint aber 

unverständlich, wenn als Begründung hierfür in erster Linie 
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die mit 1.1.1987 einsetzende Dezentralisierung in Sozial­

rechtssachen herangezogen wird. 

Wenn die Abgeltung der Sachverständigen bislang nicht ange­

messen gewesen wäre, hätten sich in der Vergangenheit nicht 

so viele Sachverständige um die Aufnahme in die Liste der­

selben bem.:iht. J..-He eine übersicht der vom je"'Jeiligen Ober­

landesgericht aufgelegten Liste augenschein�ich macht, 

herrscht gerade im medizinischen Bereich kein Mangel an 

Sachverständigen und es kann daher nicht pauschal davon 

ausgegangen werden, daß die mit 1.1.1987 einsetzende 

Rechtslage ZIJ einem t'1angel an qualifizierten Sachverständi­

gen füh'ren wird. 

Die Prä';:.identenjl,onferenz der Land .... lit·tschaftskammern spricht 

sich dahel· ge'3en den 'Jot·liegenden Entl'-.IIJrf aus und yet·tritt 

die Auffassung, daß die Tarife für erbrachte Leistungen 

in kürzeren Zeitabständen angemessen zu erhahen sind; hin­

gegen wird es abgelehnt, Erhahungen in Graßenordnungen 

von 100 und mehr Prozent festzulegen, ohne eine dafür 

sprechende stichhaltige Begründung zu erbringen. 

Zu Artikel 11: 

Gegen diese Bestimmungen werden keine Einwendungen vorge­

bracht. 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellung­

nat-lI'ne durch übe'rsendun'3 ..... on 25 Abzügen in Kenntnis ges,etzt. 

Der Pl·äsident: Del' Genel.alsekre:t-�
·' 

gsz, Dr, Korbl 
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